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Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Familie 

 

 

 

 

 

 

Frau Abgeordnete Katharina Günther-Wünsch (CDU) 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

A n t w o r t  

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/10488 

vom 04. Januar 2022 

über Anmeldung Schülerinnen und Schüler an Grundschulen 

___________________________________________________________________________

___________ 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie 

folgt: 

 

1. Wie viele Schülerinnen und Schüler sind für das Schuljahr 2022/23 für die Schulanfangs-

phase in den einzelnen Schulplanungsregionen (SPR) angemeldet? (aufgelistet nach Bezirk 

und Schulnummer) 

 

Zu 1.: Diese Daten liegen in der angefragten Gliederung nicht vor. Es sind in 

Berlin nicht alle Grundschulen räumlich einem Einschulbereich und damit ei-

ner Schulplanungsregion zugeordnet. Die Verfahrensweise ist hier über alle 

Grundschulen und die 12 Bezirke nicht einheitlich, so sind z.B. in Mitte regelhaft 

mehrere Grundschulen einem Einschulbereich zugeordnet. 

Es ist zudem zu berücksichtigen, dass rund 1/3 der Schülerinnen und Schüler 

nicht im eigenen Schuleinzugsbereich beschult werden. Erst mit dem tatsächli-

chen Schulantritt im neuen Schuljahr gibt es deshalb eine reale Datenlage zur 

Anzahl der Schülerinnen und Schüler. 

 

2. Wie viele Schülerinnen und Schüler sind Rücksteller? (aufgelistet nach Bezirk und Schulnum-

mer) 
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Zu 2.: Die Rückstellungen liegen nicht für die Einzelschule vor. Auf Bezirksebene 

gestaltet sich die Anzahl der Kinder, die im Schuljahr 2021/2022 nach § 43 (3) 

Schulgesetz für das Land Berlin (SchulG) zurückgestellt wurden, wie folgt. 

 

Bezirk Anzahl  
Mitte 451  
Friedrichshain-Kreuzberg 349  
Pankow 594  
Charlottenburg-Wilmersdorf 239  
Spandau 346  
Steglitz-Zehlendorf 280  
Tempelhof-Schöneberg 425  
Neukölln 412  
Treptow-Köpenick 349  
Marzahn-Hellersdorf 476  
Lichtenberg 386  
Reinickendorf 315  
Insgesamt 4.622  

 

3. An welchen Grundschulen werden überkapazitäre Belegungen im Schuljahr 2022/23 erfol-

gen? (aufgelistet nach Bezirk, SPR und Schulnummer) 

 

Zu 3.: Es kann aktuell keine Aussage getroffen werden, an welchen konkreten 

Standorten die vorhandenen Kapazitäten an Schulplätzen nicht ausreichen 

im Schuljahr 2022/2023. Zum einen ist der Prozess der zur Bestimmung schulge-

nauen erwarteten Zahl der Schülerinnen und Schüler noch im Fluss (siehe 

auch Antwort zu 1.), zum anderen ist die schulgenaue Berechnung der vor-

handenen Schulplätze in den einzelnen Bezirken ebenfalls noch im Prozess. 

Berlinweit kann über die letzten Jahre beobachtet werden, dass weniger 

Schülerinnen und Schüler als noch vor ein paar Jahren erwartet in die 1. Jahr-

gangsstufe eintreten. 

 

4. Wie sieht die Personalausstattung an den Grundschulen aus? (aufgelistet nach Bezirk und 

Schulnummer und IST-VZE und SOLL-VZE) 

 

Zu 4.: Die erbetenen Angaben stehen unter „Personal der Schule“ im Schul-

porträt: 

 

https://www.bildung.berlin.de/Schulverzeichnis/  

 

Dort unter „Personal der Schule“ und „Unterrichtsversorgung“ finden sich die 

Angaben zum Bedarf („IST-VZE“) und zum Bestand („SOLL-VZE“), sowie weitere 

Angaben. 

https://www.bildung.berlin.de/Schulverzeichnis/
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5. Wie viele Pädagoginnen und Pädagogen sind aufgrund einer Risikoeinschätzung im Rah-

men der Pandemie aktuell nicht im Einsatz an den Schulen? (aufgelistet nach Bezirk und 

Schulnummer) 

 

Zu 5.: Diese Angaben werden nicht erhoben.  

 

 

Berlin, den 19. Januar 2022 

 

 

In Vertretung  

Alexander Slotty 

Senatsverwaltung für Bildung,  

Jugend und Familie 


